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RS OGH 1977/5/3 4Ob329/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1977

Norm

GewO 1973 §29

ZivTG BGBl 1975/137 §5

Rechtssatz

Das Unterbleiben einer Bestimmung im Ziviltechnikergesetz und im Sachverständigengesetz, wonach die

Gutachtenerstellung auch durch andere Personen als Ziviltechniker für zulässig erklärt würde, spricht eindeutig dafür,

daß es nicht Absicht des Gesetzgebers war, durch diese Gesetze die außergerichtliche Gutachtertätigkeit von

gerichtlich beeideten Sachverständigen zu unterbinden.
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